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FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB

6. Änderung

Einschließlich der 1. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld
Einschließlich der 2. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld
Einschließlich der 3. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld
Einschließlich der 4. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld, Januar 2002 
Einschließlich der 5. Änderung, Wolters Partner, Coesfeld, August 2013
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6.  Änderung gem. § 13a BauGB - Satzungsbeschluss

FÜR DIE 6. ÄNDERUNG
Änderung von „Fläche für den Gemeinbedarf, Sportlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen - Sporthalle“ und von „Straßenverkehrsfläche, 
Zweckbestimmung öffentliche Parkfläche“ 
in „Fläche für den Gemeinbedarf, Sozialen Zwecken dienende Gebäude und 
Einrichtungen - Kindergarten“

Erweiterung der überbaubaren Fläche

Festsetzung der Geschossigkeit und Dachneigung

Aufnahme von Hinweisen zum Arten- und Denkmalschutz
Aufnahme von Hinweisen zum Überflutungsschutz und Boden-/Grundwasserschutz
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Allgemeines Wohngebiet, siehe textliche Festsetzungen Nr.  1WA

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßI

Grundflächenzahl0,4

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

Baugrenze

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen -Sporthalle-

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen -Kindergarten-K

3

Flächen für den Gemeinbedarf

HINWEISE
1. ARTENSCHUTZ

Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 39 BNatSchG ist eine Entfernung von 
Grünstrukturen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten von Vögeln und Fledermäusen, d.h. im 
Zeitraum vom 01.10. bis zum 28.02./29.02. eines jeden Jahres durchzuführen. Eine Rodung / Fällung 
innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wäre nur nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde und ggf. mit ökologischer Baubegleitung zulässig.

2. DENKMALSCHUTZ
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Sassenberg und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSCHG NRW).

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, 
An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der 
Untersuchungen freizuhalten.

3. ÜBERFLUTUNGSSCHUTZ
Starkregenereignisse können durch das öffentliche Entwässerungsnetz nicht immer vollständig 
aufgenommen werden, sodass es zur Überflutung von Straßen, Gelände und Gebäuden kommen 
kann. Hiergegen muss sich der Grundstückseigentümer bzw. Nutzer gemäß DIN 1986 Teil 100 durch 
sinnvolle Kombinationen von Maßnahmen, die von der individuellen Lage und Gestaltung der 
baulichen Anlage abhängig sind, schützen. 

4. BODEN-/ GRUNDWASSERSCHUTZ
Zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in den Boden und das Grundwasser, wird empfohlen bei 
der Dacheindeckung kein unbeschichtetes Metall zu verwenden. 
.
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RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) vom 
21.07.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. S. 248), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt 
geänderten Fassung. 

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt hat am                    gem. § 2 i.V.m. § 13a des 
Baugesetzbuches beschlossen, diese Bebauungsplanänderung aufzustellen. 
Dieser Beschluss ist am                         ortsüblich bekannt gemacht worden.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am                       gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 
Bebauungsplanänderung - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Sassenberg, den 

Bürgermeister
 

diese Bebauungsplanänderung - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der 
Zeit vom                     bis                    einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Der Rat der Stadt hat am                   gem. § 10 des Baugesetzbuches diese Bebauungsplanänderung als 
Satzung beschlossen.
Sassenberg, den 

Bürgermeister 

Diese Bebauungsplanänderung wird hiermit ausgefertigt.
Sassenberg, den

Bürgermeister

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieser Bebauungsplanänderung am              
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist diese Bebauungsplanänderung in Kraft 
getreten.
Sassenberg, den 

Bürgermeister
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